
Zweckverband Breitbandversorgung im 

Landkreis Ravensburg 

 

Sitz: Fronreute 

Aufgrund von §§ 1, 5 und 6 des Gesetzes über Kommunale Zusammenarbeit (GKZ) in der 

Fassung vom 16.09.1974 (GBL. S. 408), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 

17. Juni 2020 (GBl. S. 403), hat die Verbandsversammlung am 16.03.2023 folgende 

Änderung der Verbandssatzung vom 23.11.2021 beschlossen: 

 

1. Änderung der Satzung vom 23.11.2021 

§ 9 wird wie folgt neu gefasst: 

§ 1 

Wirtschaftsführung 

 

(1) Für die Wirtschaftsführung und das Rechnungswesen finden nach Maßgabe des § 20 

GKZ die für Eigenbetriebe geltenden Vorschriften unmittelbare Anwendung. Die 

Wirtschaftsführung erfolgt nach dem Eigenbetriebsrecht – HGB. Dem 

Gemeindeverwaltungsverband Altshausen werden die Wirtschaftsführung des 

Verbandes (Haushalts-, Kassen- und Rechnungswesen) übertragen. Der 

Verbandspfleger wird gemäß § 10 bestellt.  

(2) Für die Besorgung der Geschäfte durch den Gemeindeverwaltungsverband 

Altshausen erhält dieser eine Vergütung. Diese Vergütung wird in der 

Verbandsversammlung separat beschlossen.  

§ 2 

 

§ 11 entfällt 

 

§ 3 

Inkrafttreten 

 

Die Änderung der Verbandssatzung tritt am Tag nach der öffentlichen Bekanntmachung in 

Kraft.  

 

Fronreute, den 16.03.2023 

gez. Bürgermeister Oliver Spieß, Verbandsvorsitzender 

 


